
Benutzungs- und Entgeltordnung für das 
Stadtarchiv Oberhausen vom 21.02.2023 
 
Der Rat der Stadt Oberhausen hat in seiner Sitzung vom 
06.02.2023 die nachfolgende Benutzungs- und Entgelt-
ordnung beschlossen: 
 

§ 1  
Stadtarchiv als öffentliche Einrichtung  

 
1. Das Stadtarchiv ist eine öffentliche Einrichtung der 

Stadt Oberhausen, deren Benutzung sich nach Maß-
gabe des § 10 ArchivG NRW sowie der nachfolgen-
den Vorschriften richtet. 

 
2. Das Stadtarchiv archiviert Unterlagen nach Maßgabe 

des § 2 ArchivG NRW. Dies umfasst auch Aufzeich-
nungen, die das Handeln und die Entscheidungspro-
zesse der Stadt und ihrer Rechtsvorgänger nachvoll-
ziehbar machen und dokumentieren. Dies beinhaltet 
auch die Bewertung aller in der Stadtverwaltung pro-
duzierten Aufzeichnungen, die nicht mehr für den all-
gemeinen Geschäftsablauf benötigt werden. Das 
Stadtarchiv sammelt außerdem die für die Geschichte 
und Gegenwart der Stadt Oberhausen bedeutsame 
Literatur für die Archivbibliothek. Es kann Archivgut 
anderer Herkunft aufnehmen, an dessen Archivierung 
ein öffentliches Interesse besteht.  

 
3. Das Stadtarchiv fördert die Erforschung und die 

Kenntnis der Stadt-, Orts- und Heimatgeschichte.  
 

§ 2  
Verwahrung und Sicherung des Archivguts 

 
Die Verwahrung und Sicherung des Archivguts richtet 
sich nach Maßgabe des § 5 ArchivG NRW.  
 

§ 3 
Nutzung 

 
1. Das im Stadtarchiv verwahrte Archivgut kann von 

jedermann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-
gen (insbesondere § 6 ArchivG NRW) und dieser 
Benutzungs- und Entgeltordnung genutzt werden.  

 
2. Die Nutzung des Archivguts ist möglich durch: 
 
    a. persönliche Einsichtnahme, 
    b. schriftliche Auskunft durch Mitarbeitende des 

Stadtarchivs. 
 
    Die Entscheidung hierüber trifft das Stadtarchiv. Die 

persönliche Einsichtnahme erfolgt während der 
Öffnungszeiten des Stadtarchivs im Lesesaal. Der 
Oberbürgermeister kann Regelungen zum Verhalten im 
Lesesaal des Stadtarchivs und zum Umgang mit dem 
Archivgut durch Kunden treffen (Lesesaalordnung). Die 
Lesesaalordnung kann im Stadtarchiv eingesehen wer-
den. Die Leitung des Stadtarchivs Oberhausen kann im 
begründeten Einzelfall - insbesondere unter Beachtung 
der sich aus § 5 ArchivG NRW ergebenden Vorgaben - 
abweichende Nutzungsarten zulassen.  

 
3. Die Nutzung des Archivguts bedarf der Antragstellung. 

Der Antrag ist schriftlich unter Verwendung des durch 
das Stadtarchiv vorgehaltenen Formulars zu stellen.  

 

4. Die Nutzung des Archivguts ist in den in § 6 Abs. 2 
ArchivG NRW genannten Fällen ganz oder teilweise 
zu versagen. Dies ist der Fall, wenn 

 
    a. Grund zu der Annahme besteht, dass das Wohl der 

Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer 
Länder gefährdet würde, 

    b. es wegen überwiegenden berechtigten Interessen 
einer dritten Person geheim gehalten werden muss, 

    c. schutzwürdige Belange Betroffener oder Dritter 
beeinträchtigt würden, 

    d. die Geheimhaltungspflicht nach § 203 Absatz 1 
Nummer 1, 2, 4 oder 4a des Strafgesetzbuchs oder 
anderer Rechtsvorschriften über Geheimhaltung 
verletzt würden, 

    e. der Erhaltungszustand des Archivguts eine 
Nutzung nicht zulässt, 

    f.  ein nicht vertretbarer Verwaltungsaufwand entste-
hen würde. 

 
    Im Falle der nur teilweisen Nutzungsversagung, kann 

die Nutzung zusätzlich auch an Auflagen gebunden 
werden. Die Nutzung kann auch im Übrigen aus wich-
tigem Grund an Auflagen gebunden werden. Gesetz-
liche Zugangsrechte und Vereinbarungen mit Eigen-
tümern privaten Archivguts bleiben unberührt. Die 
Entscheidung zu Satz 2 lit a und lit b trifft das Stadt-
archiv im Einvernehmen mit der abliefernden Stelle. 

 
5.  Die Nutzung des Archivguts kann eingeschränkt oder 

in schwerwiegenden Fällen auch vollständig versagt 
werden, wenn 

 
    - nachträglich Gründe bekannt werden, die zur Ein-

schränkung oder Versagung der Nutzung geführt 
hätten, 

    - sich herausstellt, dass die Kundin/der Kunde im 
Nutzungsantrag unvollständige oder falsche Anga-
ben gemacht hat, 

    - wenn die Kundin/der Kunde wiederholt und schwer-
wiegend gegen Bestimmungen dieser Benutzungs- 
und Entgeltordnung oder der Lesesaalordnung ver-
stößt, die Kundin/der Kunde die erteilten Auflagen 
nicht einhält oder die Urheber- und Persönlichkeits-
schutzrechte oder andere schutzwürdige Belange 
Dritter z. B. Urheber- und Persönlichkeitsschutz-
rechte nicht beachtet. 

 
6. Betroffenen ist auf Antrag nach Maßgabe der Nr. 4 

aus dem Archivgut Auskunft zu erteilen oder Einsicht 
in dieses zu gewähren, soweit es sich auf ihre Person 
bezieht. Dies gilt für Rechtsnachfolger mit der 
Maßgabe des § 7 Absatz 6 Nummer 2 ArchivG NRW. 
Rechtsnachfolger in diesem Sinne sind Ehegatten 
oder Partner einer eingetragenen Lebensgemein-
schaft, nach deren Tod Kinder, ansonsten die Eltern 
des Betroffenen. 

 
7. Die abliefernde Stelle bzw. ihre Funktions- und 

Rechtsnachfolger haben das Recht, Archivgut, das 
aus ihren Unterlagen gebildet wurde, jederzeit zu nut-
zen. Dies gilt nicht für personenbezogene Daten, die 
aufgrund einer Rechtsvorschrift hätten gesperrt oder 
gelöscht werden müssen. 
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8. Im Übrigen kann nach Maßgabe der Nr. 4 Auskunft 
erteilt oder Einsicht gewährt werden, soweit die bean-
tragte Nutzung im Einklang mit den Bestimmungen 
dieser Benutzungs- und Entgeltordnung sowie sonsti-
gen rechtlichen Regelungen steht und insbesondere 
Rechte Dritter der beabsichtigten Nutzung nicht ent-
gegenstehen. Insbesondere sind die im Archivgesetz 
Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW) bestimmten 
Schutzfristen zu beachten. Eine schriftliche Auskunft 
durch Mitarbeitende des Stadtarchivs wird nur erteilt, 
soweit dies mit vertretbarem Aufwand möglich ist.  

 
§ 5 

Verwertung des Archivguts 
 
1. Die Kundin/der Kunde hat bei der Auswertung des 

Archivguts die Rechte und schutzwürdigen Interessen 
der Stadt Oberhausen, die Urheber- und Persönlich-
keitsrechte Dritter und deren schutzwürdige Interes-
sen zu wahren. Insbesondere sind Belegstellen anzu-
geben. Sie/Er verpflichtet sich, die Stadt Oberhausen 
von Ansprüchen Dritter freizustellen.  

 
2. Kunden sind verpflichtet, von einem Medienwerk, das 

unter wesentlicher Verwendung von Archivgut des 
Stadtarchivs verfasst oder erstellt wurde, nach Er-
scheinen dem Stadtarchiv unaufgefordert ein Beleg-
exemplar unentgeltlich abzuliefern. Das Stadtarchiv 
begrüßt im Falle der Ablieferung eines analogen Be-
legexemplars mit Blick auf die fortschreitende Digitali-
sierung die zusätzliche Zurverfügungstellung eines 
digitalen Belegexemplars. Das Stadtarchiv begrüßt zu-
dem die Zurverfügungstellung von Manuskripten, so-
weit diese (mit Ausnahme des Erscheinens) im 
Übrigen die Voraussetzungen des Satz 1 erfüllen. 

 
3. Die Fertigung von Reproduktionen und deren Publi-

kation sowie die Edition von Archivgut bedürfen der 
Zustimmung der Stadt Oberhausen, vertreten durch 
das Stadtarchiv. Die Reproduktionen dürfen nur für 
den freigegebenen Zweck und unter Angabe der 
Belegstelle verwendet werden. 

 
4. Die Herstellung von Reproduktionen fremder Archi-

valien bedarf der schriftlichen Zustimmung der Eigen-
tümerin/des Eigentümers. 

 
§ 6 

Schutzfristen 
 
1. Die Nutzung des Archivguts ist nur unter Beachtung 

der sich aus § 7 ArchivG NRW ergebenden Schutz- 
fristen zulässig.  

 
2. Gem. § 7 Abs. 6 ArchivG NRW kann die Nutzung von 

Archivgut, das Schutzfristen nach § 7 Abs. 1 und 4 
ArchivG NRW unterliegt, vor deren Ablauf auf Antrag 
genehmigt werden. Hierzu ist ein schriftlicher Antrag 
beim Stadtarchiv einzureichen. Bei personenbezoge-
nem Archivgut ist dies nur zulässig, wenn 

 
    - die Betroffenen in die Nutzung eingewilligt haben, 
    - im Falle des Todes der Betroffenen deren Rechts-

nachfolger in die Nutzung eingewilligt haben, es sei 
denn, ein Betroffener hat zu Lebzeiten der Nutzung 
nachweislich widersprochen oder die Erklärung der 
Einwilligung wäre nur höchstpersönlich durch die 
Betroffenen möglich gewesen, 

    - die Nutzung zu benannten wissenschaftlichen 
Zwecken oder zur Wahrnehmung eines rechtlichen 
Interesses erfolgt und dabei sichergestellt wird, 

dass schutzwürdige Belange Betroffener nicht 
beeinträchtigt werden, 

    - dies im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt. 
 
3. Unterliegt Archivgut Rechtsvorschriften des Bundes, 

so gelten die Regelungen des Bundesarchivgesetzes 
vom 10. März 2017 (BGBl. I S. 410) in der jeweils gül-
tigen Fassung. 

 
§ 7 

Reprografien von Archivgut  
 
1. Die Anfertigung von Archivgutreprografien ist nur 

möglich, soweit die Nutzung nicht durch gesetzliche 
Vorgaben oder nach Maßgabe dieser Benutzungs- 
und Entgeltordnung gänzlich ausgeschlossen oder 
durch entsprechende Auflagen eingeschränkt ist. 
Dies gilt für die Anfertigung von Reprografien für Kun-
den durch das Stadtarchiv sowie die Anfertigung von 
Reprografien durch die Kunden mit eigenen tech-
nischen Geräten gleichermaßen.  

 
2. Eine Veröffentlichung, Weitergabe oder Vervielfälti-

gung der Reprografien ist genehmigungspflichtig. 
 

§ 8 
Entgelte 

 
1. Die Einsichtnahme von Archiv- und Bibliotheksgut im 

Lesesaal des Stadtarchivs sowie die fachliche Be-
ratung sind unentgeltlich. Für die Inanspruchnahme 
weiterer Leistungen des Stadtarchivs werden die in 
der Anlage zu dieser Benutzungs- und Entgeltord-
nung bestimmten Entgelte erhoben. 

 
2. Auf eine Erhebung von Entgelten kann auf Antrag ver-

zichtet werden oder Entgelte können ermäßigt wer-
den, wenn 

 
   2.1  dies im öffentlichen Interesse liegt, 
   2.2  soweit Kooperationsvereinbarungen mit dem 

Stadtarchiv Oberhausen dies vorsehen, 
   2.3  die Leistung im Rahmen eines wissenschaftlichen 

Austausches erfolgt und die Entgeltfreiheit auf 
Gegenseitigkeit beruht oder 

   2.4  dies aus Gründen der Billigkeit, insbesondere zur 
Vermeidung sozialer Härten, geboten erscheint. 

 
§ 9 

Haftung 
 
1. Die Kundin/der Kunde haftet für die von ihr/ihm verur-

sachten Verluste oder Beschädigungen des vorgeleg-
ten Archivguts sowie für die bei der Benutzung des 
Archivs verursachten Schäden.  

 
2. Die Stadt Oberhausen haftet in Fällen des Vorsatzes o-

der der groben Fahrlässigkeit von ihr oder eines Vertre-
ters oder Erfüllungsgehilfen sowie bei einer schuldhaft 
verursachten Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
Im Übrigen haftet die Stadt Oberhausen nur wegen der 
schuldhaften Verletzung von Kardinalpflichten (Kardi-
nalpflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungs-
gemäße Durchführung des Benutzungsverhältnisses 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die 
Kundin/der Kunde regelmäßig vertrauen darf). Der 
Schadensersatzanspruch ist in diesen Fällen jedoch auf 
den für das Benutzungsverhältnis typischen, vorherseh-
baren Schaden begrenzt, wenn nicht zugleich ein ande-
rer der in S. 1 aufgeführten Ausnahmefälle vorliegt.  
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§ 10 
Archivgut anderer Herkunft 

 
Diese Benutzungs- und Entgeltordnung gilt grundsätz-
lich auch für Archivgut anderer Herkunft soweit mit den 
aussondernden Stellen oder den Eigentümern/Eigen-
tümerinnen des privaten Archivguts keine andere Ver-
einbarung getroffen wurde. 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
1. Diese Benutzungs- und Entgeltordnung tritt am 

01.03.2023 in Kraft.  
 
2. Gleichzeitig tritt die Benutzungs- und Entgeltordnung für 

das Stadtarchiv vom 22.12.2021 (Sonderamtsblatt der 
Stadt Oberhausen Nr. 30/2021, S. 396-399) außer Kraft.  

  
Anlage Entgelte 
 
Es werden Entgelte erhoben für 
 
1. Nachforschungen und Auskünfte für gewerbliche 

Zwecke (z. B. Erbenermittlung)  
   je angefangene Viertelstunde 25,00 EUR 
   (inkl. der Reprografie bis zu 4 Seiten eines Dokuments) 

  
2. Nachforschungen und Auskünfte für private Zwecke 

(z. B. Ahnenforschung, thematische Forschung)  
   je angefangene Viertelstunde 10,00 EUR  
   (inkl. der Reprografie bis zu 4 Seiten eines Dokuments) 
 
3. Anfertigungen von analogen u. digitalen Repro-

grafien eines Dokuments           5,00 EUR 
   (max. 4 Seiten) 
 
   jede weitere Seite 1,00 EUR 
 
   Bereitstellung eines Datenträgers (CD)          1,00 EUR 
 
4. Anfertigung von Transkriptionen sowie Über- 

setzungen aus Archivgut  
   je angefangene halbe Stunde 40,00 EUR 
           
5. Geburtstagszeitungen analog und digital (bis max. 

15 Seiten DIN A 3)         25,00 EUR 
 
   jeweils jede weitere Seite           1,00 EUR 
 
6. Verwertungsrechte: 
   Nutzung von Reproduktionen von Archivgut für 

gedruckte Publikationen 
 
   Verwertungsrechte bis zu 1.000 Exemplaren
   je Reproduktion 25,00 EUR 
    
   Verwertungsrechte bis zu 2.500 Exemplaren
   je Reproduktion 50,00 EUR 
 
   Verwertungsrechte über 2.500 Exemplaren
   je Reproduktion     100,00 EUR 
 
   Nutzung von Reproduktionen in elektronischen 

Publikationen 
 
   Verwertungsrechte je Reproduktion 50,00 EUR 
 
   Wiedergabe von Archivgut in Film-, Fernseh- oder 

Videoreproduktionen 
 
   je Reproduktion 100,00 EUR 
 
   

   Bereitstellung von Reproduktionen im Internet 
 
   für private Zwecke je Reproduktion 25,00 EUR 
 
   für gewerbliche/kommerzielle Zwecke 
   je Reproduktion 50,00 EUR 
 
7. Porto gemäß Tarif Deutsche Post 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung/sonstige ortsrechtliche Be-
stimmung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994, S. 666) in der 
zurzeit gültigen Fassung können Verletzungen von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften gegen diese Satzung/ 
sonstige ortsrechtliche Bestimmung nach Ablauf von 
sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 

oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Oberhausen, 21.02.2023 
 
 
Daniel Schranz 
Oberbürgermeister 
 
 

Abfallsatzung der Stadt Oberhausen vom 
15.02.2023 
 
Der Rat der Stadt Oberhausen hat in seiner Sitzung vom 
06.02.2023 folgende Satzung beschlossen: 
 
I Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 1   Aufgaben und Ziele 
§ 2   Abfallvermeidung 
§ 3   Umfang der Abfallentsorgung 
§ 4   Anschluss- und Benutzungsrecht/-zwang 
§ 5   Ausnahmen und Befreiung vom Anschluss- und 

Benutzungszwang 
§ 6   Pflichten und Betretungsrecht 
 
II Sammlung und Transport 
 
§ 7   Bereitstellung der Abfälle 
§ 8   Abfallbehälter/Mindestvolumen 
§ 9   Häufigkeit und Zeitpunkt der Abfuhr 
§ 10 Benutzung der Abfallbehälter 
§ 11 Stellplätze und Transportwege 
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III Sammelsysteme 
 
§ 12 Abfallverwertung 
§ 13 Blaue Tonne 
§ 14 Biotonne/Grünabfallsack 
§ 15 Laubabfuhr 
§ 16 Sperrmüllabfuhr 
§ 17 Gefährliche Abfälle/Elektro- und Elektronikaltgeräte 
§ 18 Anfall von Abfällen und Eigentumsübergang 
§ 19 Benutzung der Abfallentsorgungseinrichtungen 
 
IV Gebührenpflicht/Ahndung von Satzungsverstößen  
 
§ 20 Gebührenpflicht und Gebührenmaßstab 
§ 21 Gebührenschuldner 
§ 22 Entstehung, Änderung und Erlöschen der 

Gebührenpflicht 
§ 23 Festsetzung, Heranziehung und Fälligkeit 
§ 24 Ordnungswidrigkeiten 
§ 25 Inkrafttreten/Außerkrafttreten 
 
Anlage (Abfallkatalog) 
  

I Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Aufgaben und Ziele 

 
(1) Die Stadt Oberhausen (nachfolgend Stadt genannt) 

betreibt die Abfallentsorgung auf ihrem Gebiet nach 
Maßgabe der Gesetze und dieser Satzung als öffent-
liche Einrichtung. Diese bildet eine rechtliche und 
wirtschaftliche Einheit. 

 
(2) Alle an der Abfallentstehung Beteiligten sollen durch 

ihr Verhalten dazu beitragen, dass möglichst 
     - Abfälle vermieden werden, insbesondere durch die 

Verminderung ihrer Menge und Schädlichkeit, 
     - nicht vermeidbare Abfälle verwertet und 
     - nicht verwertbare Abfälle umweltverträglich besei-

tigt werden. 
 
(3) Die Stadt informiert und berät ihre Bürgerinnen und 

Bürger, die Betriebe und sonstige an der Abfallentste-
hung Beteiligten umfassend über die Möglichkeiten  

     - der Vermeidung, Verwertung, Verminderung und 
Beseitigung von Abfällen,  

     - der Weiterverwendung von Gegenständen,  
     - der Verwendung umweltfreundlicher Produkte  
     - sowie über alle Rechte und Pflichten, die sich aus 

dieser Satzung und anderen Rechtsvorschriften 
ergeben (Abfallberatung). 

 
(4) Die Abfallentsorgungspflicht als Teil der Abfallwirt-

schaft umfasst insbesondere Maßnahmen zur Ver-
meidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, Re-
cycling sowie die Verwertung von Abfällen (§ 6 Abs. 
1 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)), das Einsam-
meln und Befördern, die Standortfindung, Planung, 
Errichtung, Erweiterung, Um- und Nachrüstung so-
wie den Betrieb der zur Entsorgung notwendigen Ab-
fallwirtschaftseinrichtungen und Entsorgungsanla-
gen für nicht ausgeschlossene Abfälle, die im Stadt-
gebiet anfallen. Die Entsorgungspflicht gilt auch für 
die in unzulässiger Weise abgelagerten Abfälle. 

 
(5) Mit der Durchführung einzelner, sich aus dieser Sat-

zung ergebender Aufgaben kann die Stadt Dritte 
nach § 22 KrWG beauftragen. Beauftragter Dritter ist 
die WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH 
(nachfolgend WBO genannt). 

 

§ 2 
Abfallvermeidung 

 
(1) Alle, die die öffentliche Abfallentsorgung in Anspruch 

nehmen, haben die Menge der anfallenden Abfälle 
so gering zu halten, wie es den Umständen nach 
möglich und zumutbar ist. 

 
(2) Die Stadt wirkt auf Unternehmen und Gesellschaften, 

an denen sie beteiligt ist, ein, damit diese die Entste-
hung von Abfall vorbildlich vermeiden und die Verwen-
dung von umweltfreundlichen weiterverwendbaren Ge-
genständen sowie die Verwertung von Abfällen fördern.  

 
(3) Bei Veranstaltungen auf öffentlichen Straßen, Wegen 

und Plätzen dürfen Speisen und Getränke, die zum 
sofortigen Verzehr an Ort und Stelle bestimmt sind, 
nur in pfandpflichtigen, wiederverwendbaren, wieder-
verwertbaren oder mitverzehrbaren Verpackungen 
und Behältnissen (einschließlich Geschirr und Be-
stecke) ausgegeben werden. Ausnahmen bedürfen 
einer besonderen Genehmigung im Einzelfall. Einzel-
heiten (z. B. abfallwirtschaftliche Auflagen) werden in 
der Genehmigung für die Veranstaltung festgelegt. 

 
(4) Die Stadt wirkt auf Organisatorinnen und Organisa-

toren öffentlicher Veranstaltungen auf Privatgrund 
ein, um die Ausgabe von Speisen und Getränken in 
Mehrwegbehältnissen zu erreichen. 

 
§ 3 

Umfang der Abfallentsorgung 
 
(1) Die Stadt Oberhausen entsorgt alle angefallenen und 

überlassenen Abfälle aus privaten Haushaltungen. Sie 
entsorgt auch die angefallenen und überlassenen Ab-
fälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen, 
soweit sie in der Anlage zu dieser Satzung (Abfall-
katalog) aufgeführt sind und soweit sie nicht Dritten 
oder privaten Entsorgungsträgern zur ordnungsgemä-
ßen Entsorgung nach § 22 KrWG übertragen wurden. 
Die Anlage ist Bestandteil dieser Satzung. 

 
(2) Von der Abfallentsorgung ausgeschlossen sind 
 
      1. Abfälle, die nicht in der Anlage aufgeführt sind 

und die Annahmekriterien der Abfallentsorgungs-
anlagen nicht erfüllen. Dies gilt auch, wenn aus-
geschlossene Abfälle mit anderen nicht ausge-
schlossenen Abfällen vermischt sind, ungeachtet 
des Mischungsverhältnisses. Der Ausschluss gilt 
nicht für Schadstoffe oder Abfälle in kleinen 
Mengen, wie in Haushaltungen üblich, die vom 
Schadstoffmobil oder an der Schadstoffannahme-
stelle am Wertstoffhof angenommen werden.  

 
      2. Abfälle, für die Rücknahmepflichten durch 

Rechtsverordnung nach § 25 KrWG eingeführt 
sind, soweit entsprechende Rücknahmeeinrich-
tungen zur Verfügung stehen, bzw. die aufgrund 
einer anderen gesetzlichen Rücknahmeverpflich-
tung, insbesondere Elektro- und Elektronikgeräte-
gesetz (ElektroG), entsorgt werden. 

 
(3) Vom Einsammeln und Befördern, nicht aber von der 

Entsorgung ausgeschlossen sind: 
 
      1. Abfälle aus Industrie und Gewerbe, die wegen 

ihrer Art und Menge oder aus sonstigen Gründen 
(z. B. hygienischen Gründen) nicht in den zuge-
lassenen Abfallbehältern oder Abfallsäcken (§ 7 
Abs. 2) gesammelt werden können, 
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      2. Erdaushub, Bau- und Baumischabfälle, Straßen-
aufbruch und sonstige mineralische Abfälle. 

 
     Diese Abfälle dürfen nicht in den zugelassenen 

Abfallbehältern zum Einsammeln und Befördern 
bereitgestellt werden. 

 
(4) Soweit Abfälle ganz oder teilweise von der Entsor-

gung durch die Stadt ausgeschlossen sind, ist die 
Besitzerin oder der Besitzer dieser Abfälle nach den 
Vorschriften der Gesetze und dieser Satzung zur 
ordnungsgemäßen Abfallentsorgung verpflichtet. 

 
(5) Über Abs. 2 und 3 hinaus kann die Stadt in Einzelfäl-

len mit Zustimmung der zuständigen Genehmigungs-
behörde Abfälle von der Entsorgung insgesamt oder 
teilweise ausschließen, wenn diese nach ihrer Art und 
Menge nicht mit den in Haushaltungen anfallenden 
Abfällen entsorgt werden können. In Zweifelsfällen sind 
die Abfälle durch die Abfallbesitzer bis zur Entschei-
dung durch die zuständige Genehmigungsbehörde so 
zu lagern, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht 
beeinträchtigt wird. Die ordnungsgemäße Entsorgung 
dieser Abfälle muss der Stadt auf Verlangen durch ent-
sprechende Belege nachgewiesen werden. 

 
§ 4 

Anschluss- und Benutzungsrecht/-zwang 
 
(1) Jede Eigentümerin und jeder Eigentümer eines 

Grundstücks im Stadtgebiet hat im Rahmen dieser 
Satzung das Recht, den Anschluss des eigenen 
Grundstücks an die öffentliche Einrichtung der Abfall-
entsorgung zu verlangen (Anschlussrecht). Alle An-
schlussberechtigten oder sonstigen Abfallerzeuger 
oder -besitzer im Stadtgebiet haben im Rahmen die-
ser Satzung das Recht, die auf ihrem Grundstück 
oder sonst bei ihnen anfallenden Abfälle der städ-
tischen Abfallentsorgung zu überlassen sowie die 
städtischen Sammelbehälter (Abfallbehälter auf den 
Grundstücken, allgemein zugängliche Sammelcon-
tainer mit besonderer Zweckbestimmung) und die 
sonstigen Anlagen der Abfallentsorgung bestim-
mungsgemäß zu benutzen (Benutzungsrecht). 

 
(2) Jede Eigentümerin, jeder Eigentümer eines im Stadt-

gebiet liegenden Grundstücks ist verpflichtet, ihr/sein 
Grundstück im Rahmen dieser Satzung an die öffent-
liche Einrichtung der Abfallentsorgung anzuschließen. 
Daneben sind die Erzeuger oder Besitzer von hausmüll- 
ähnlichen Gewerbeabfällen verpflichtet, die betreffen-
den Grundstücke anzuschließen (Anschlusszwang). 
Alle Anschlussberechtigten und sonstige Abfallbesitzer 
sind verpflichtet, im Rahmen des Anschlusszwanges 
die auf dem Grundstück oder die sonst bei ihnen ange-
fallenen überlassungspflichtigen Abfälle der städtischen 
Einrichtung zur Abfallentsorgung satzungsgemäß zu 
überlassen (Benutzungszwang). 

 
(3) Als Grundstück im Sinne dieser Satzung gilt jeder zu-

sammenhängende Grundbesitz, der eine selbststän-
dige wirtschaftliche Einheit bildet, ohne Rücksicht auf 
die Grundbuch- oder Katasterbezeichnung. 

 
§ 5 

Ausnahmen und Befreiung vom  
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt nicht, 
 
      1. soweit Abfälle nach § 3 Abs. 2 von der Abfallent-

sorgung ausgeschlossen sind, 

      2. soweit Abfälle zur Verwertung, die keine gefähr-
lichen Abfälle sind, durch eine nach § 17 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3, § 18 KrWG zulässige, gemeinnützige 
Sammlung einer ordnungsgemäßen und schadlo-
sen Verwertung zugeführt werden, 

 
      3. soweit Abfälle, die keine gefährlichen Abfälle sind, 

durch eine nach § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, Abs. 3, 
§ 18 KrWG zulässige gewerbliche Sammlung ei-
ner ordnungsgemäßen und schadlosen Verwer-
tung zugeführt werden, wenn und soweit dies der 
Stadt nachgewiesen wird und nicht überwiegende 
öffentliche Interessen entgegenstehen. 

 
(2) Auf Antrag kann eine Befreiung vom Anschluss- und 

Benutzungszwang im Einzelfall erfolgen,  
 
      1. wenn nachgewiesen wird, dass die auf dem an die 

Abfallentsorgung angeschlossenen Grundstück 
anfallenden Abfälle aus privaten Haushalten dort 
auch ordnungsgemäß und schadlos i. S. d. § 7 Abs. 
3 KrWG verwertet werden, also auf dem Grund-
stück selbst so behandelt werden, dass eine 
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, ins-
besondere durch Gerüche oder Siedlungsungezie-
fer (z. B. Ratten), nicht entsteht (Eigenverwertung).  

 
      2. wenn nachgewiesen wird, dass Abfälle aus ande-

ren Herkunftsbereichen als privaten Haushaltun-
gen in eigenen dafür zugelassenen Anlagen 
beseitigt (Eigenbeseitigung) werden und überwie-
gende öffentliche Interessen eine Überlassung an 
die Abfallentsorgung der Stadt nicht erfordern 
oder zu einer unzumutbaren Härte führen würde. 

 
(3) Die Befreiung wird unter dem Vorbehalt des jederzeiti-

gen Widerrufs schriftlich erteilt und kann mit Bedingun-
gen und Auflagen verbunden sowie befristet werden. Die 
Stadt kann verlangen, dass das Vorliegen der Voraus-
setzungen durch geeignete Unterlagen zu belegen ist. 

 
§ 6 

Pflichten und Betretungsrecht 
 
(1) Die sich aus dieser Satzung für die Grundstückseigen-

tümerinnen und Grundstückseigentümer ergebenden 
Rechte und Pflichten gelten entsprechend für Erbbaube-
rechtigte, Wohnungseigentümer, Wohnungsberechtigte 
im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes, Nieß- 
braucher sowie auch alle sonstigen zum Besitz eines 
Grundstücks dinglich Berechtigten oder Verpflichteten. 

 
(2) Jede Eigentümerin und jeder Eigentümer eines an-

geschlossenen Grundstücks oder sonstige Verpflich-
tete gem. Absatz 1 haben der Stadt das Vorliegen, den 
Umfang, insbesondere die Anzahl der auf dem Grund-
stück gemeldeten Personen, sowie jede Veränderung 
der Anschluss- und Benutzungspflicht unter Angabe 
der sonstigen Nutzung innerhalb eines Monats schrift-
lich anzuzeigen. Im Falle des Eigentumswechsels be-
steht die Verpflichtung zur Anzeige sowohl für das 
neue als auch für das alte Eigentumsverhältnis.  

 
(3) Anschluss- und Benutzungspflichtige haben der 

Stadt auf Verlangen unverzüglich Auskunft über Art, 
Beschaffenheit, Menge und Herkunft des Abfalls und 
sonstige Fragen zur Abfallentsorgung zu erteilen. 

 
(4) Die Anschlusspflichtigen haben das Aufstellen der 

zugelassenen Abfallbehälter sowie das Betreten des 
Grundstücks zum Zwecke des Einsammelns und zur 
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Überwachung der Abfälle durch die Stadt oder deren 
Beauftragte zu dulden. Sie haben die Stellplätze für 
Abfallbehälter nach § 7 Abs. 2 und Transportwege 
auf dem Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung 
herzurichten und zu unterhalten.  

 
(5) Zur eindeutigen Zuordnung der Restabfallbehälter und 

Biotonnen zum angeschlossenen Grundstück haben 
die Anschlusspflichtigen diese mit den von der Stadt zur 
Verfügung gestellten Klebeetiketten im Rahmen der 
Einführung des elektronischen Identifikationssystems 
zu kennzeichnen. Bei Gefäßen, die mit einem Ident-
system ausgestattet sind, ist es nicht erlaubt, Verän-
derungen bzw. Beschädigungen an den eingesetzten 
Identaufklebern (Transpondern) vorzunehmen oder die-
se zu entfernen. Die Anschlusspflichtigen haben fehlen-
de oder beschädigte Aufkleber, die keine Identifizierung 
des Behälters mehr ermöglichen, der Stadt anzuzeigen. 

 
II Sammlung und Transport 

 
§ 7 

Bereitstellung der Abfälle 
 
(1) Abfälle dürfen nur in den dafür vorgesehenen Sam-

melsystemen (§ 12 Abs. 2) und zugelassenen Abfall-
behältern im Sinne dieser Satzung zur Abfuhr bereit-
gestellt werden.  

 
(2) Zugelassene Abfallbehälter sind: 
 
      1. mit einem Transponder ausgestattete Abfallbehäl-

ter für Restmüll aus privaten Haushalten mit einem 
Fassungsvermögen von 40 l, 80 l, 120 l, 240 l, 
770 l, 1.100 l, aus anderen Herkunftsbereichen 
zusätzlich 2.500 l und 4.500 l ohne Transponder, 

 
      2. mit einem Transponder ausgestattete Abfallbehäl-

ter für Biomüll mit einem Fassungsvermögen von 
80 l, 120 l, 240 l, 

 
      3. Abfallbehälter für Papier/Kartonagen mit einem 

Fassungsvermögen von 120 l, 240 l, 1.100 l, 
 
      4. Hausmüllsäcke mit 60 l Inhalt, 
 
       5. Grünabfallsäcke mit bis zu 80 l Füllvolumen (für kom-

postierbare Gartenabfälle, keine Küchenabfälle). 
 
      6. Unterflursysteme (Vollunterflur- bzw. Halbunter-

flurbehälter) für Rest- und Papierabfälle mit einem 
Nominalvolumen von 3.000 l und 5.000 l. 

 
(3) Darüber hinaus stellt die Stadt Depotcontainer und 

Sammelbehälter gemäß Abschnitt III § 12 Abs. 2  
Nr. 1 auf. Die auf öffentlichen Straßen, Wegen und 
Plätzen von der Stadt aufgehängten und aufgestellten 
Abfallbehälter sind für Abfälle bestimmt, die bei Per-
sonen beim Verzehr von Lebens- und Genussmitteln 
im Freien oder bei der Teilnahme am Verkehr anfallen. 
Es ist unzulässig, die in S. 1 u. 2 genannten Abfall-
behälter zu benutzen, um sich anderer Abfälle zu ent-
ledigen oder diese auf bzw. neben ihnen abzustellen. 

 
(4) Die Stadt ist berechtigt weitere Behältergrößen/ 

-arten oder Sammelsysteme zur Verfügung zu stel-
len bzw. aus abfallwirtschaftlichen Gründen 
Änderungen dieser Sammelsysteme vornehmen. 

§ 8 
Abfallbehälter/Mindestvolumen 

 
(1) Die Stadt bestimmt nach Maßgabe der folgenden 

Vorschriften Art, Anzahl, Größe und Zweck der Ab-
fallbehälter sowie die Häufigkeit und den Zeitpunkt 
ihrer Abfuhr. Um eine vollständige Erfassung aller 
anschlusspflichtigen Grundstücke und der benutzten 
Restabfallbehälter und Bioabfallbehälter zu gewähr-
leisten, werden alle Behälterarten und -größen mit ei-
nem Identifikationssystem ausgestattet. Damit erfolgt 
eine genaue Zuordnung des jeweiligen Behälters zu 
dem angeschlossenen Grundstück. Nur mit dem 
Identifikationssystem ausgestattete Restabfallbehäl-
ter und Bioabfallbehälter werden entleert. Gefäße mit 
beschädigten oder fehlenden Identaufklebern wer-
den nicht geleert. 

 
(2) Bei Wohngrundstücken richtet sich das erforderliche 

Behältervolumen für Restabfall nach der Anzahl der 
nach Meldegesetz NRW mit Wohnsitz gemeldeten 
Bewohnerinnen oder Bewohner. Das Behältervolu-
men muss dem Bedarf angepasst sein und zur Auf-
nahme des gesamten Restabfalls reichen. Hierbei 
legt die Stadt ein Mindestvolumen von 30 l je Person/ 
Woche zugrunde. Dabei muss im Einzelfall auf der 
Basis der zugelassenen Abfallbehälter gem. § 7  
Abs. 2 der nächst größere Abfallbehälter als der 
rechnerisch ermittelte hingenommen werden. 

 
(3) Auf schriftlichen Antrag der Grundstückseigen- 

tümerin oder des Grundstückseigentümers kann das 
wöchentlich vorzuhaltende Behältervolumen bei 
Wohngrundstücken reduziert werden, wenn folgende 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

 
      1. auf 20 l pro Person/Woche, wenn diese sich ver-

pflichten, Vermeidungs- und Verwertungsmöglich-
keiten zu nutzen, insbesondere an der Sammlung 
von Papier und Pappe sowie der getrennten Samm-
lung von Altglas und Verpackungsabfällen teilzu-
nehmen, oder - falls sie nicht auf dem angeschlos-
senen Grundstück wohnen - die Bewohnerinnen 
oder Bewohner des Grundstücks hierzu anhalten.  

 
      2. auf 10 l je Person/Woche, wenn gleichzeitig zu  

1. eine Nutzung der Biotonne von mindestens  
10 l je Person/Woche erfolgt. 

 
      3. auf 15 l je Person/Woche, wenn diese sich ver-

pflichten, die auf dem angeschlossenen Grund-
stück anfallenden organisch kompostierbaren Ab-
fälle auf dem Grundstück zu kompostieren. 
Gleichzeitig muss für die Verwertung des erzeug-
ten Kompostes eine unversiegelte Fläche von  
20 m² je Person auf dem angeschlossenen 
Grundstück nachgewiesen werden. 

 
      4. bei einer mindestens 9 Monate andauernden 

Abwesenheit von gemeldeten Personen. 
 
(4) Bei anderen Grundstücken ist die tatsächlich anfal-

lende Abfallmenge maßgebend und richtet sich im 
Zweifelsfall nach den Erfordernissen einer geordne-
ten Abfallentsorgung, den betrieblichen Erfordernis-
sen und den bestehenden Erfahrungswerten. Fehlen 
insoweit Erfahrungswerte, so legt die Stadt die Anga-
ben des Grundstückseigentümers/der Grundstücks-
eigentümerin bzw. des Nutzers/der Nutzerin des 
Grundstücks zugrunde.  

 

Amtsblatt für die Stadt Oberhausen Sonderamtsblatt Nr. 2 vom 27. Februar 2023

24



(5) Bei gemischt genutzten Grundstücken (z. B. Wohn- 
und Gewerbenutzung) wird das erforderliche 
Behältervolumen nach vorgenannten Grundsätzen 
getrennt ermittelt.  

 
(6) Wird festgestellt, dass die vorhandenen Abfallbehäl-

ter für die Aufnahme des regelmäßig anfallenden Ab-
falls nicht ausreichen und sind zusätzliche Abfallbe-
hälter nicht beantragt worden, haben die Anschluss-
pflichtigen nach vorheriger schriftlicher Benachrichti-
gung das Aufstellen der erforderlichen Abfallbehälter 
zu dulden. Die Stadt behält sich vor, das Vorliegen  
v. g. Tatbestände nach § 6 Abs. 3 zu überprüfen. 

 
§ 9 

Häufigkeit und Zeit der Abfuhr 
 
(1) Die Stadt bestimmt die Häufigkeit und Zeit der Abfuhr. 
 
(2) Der Abfall wird in der Regel wie folgt abgefahren: 
 
      1. Restabfallbehälter in der Regel wöchentlich,  
      2. Bioabfallbehälter 14-täglich, 
      3. die Papiertonne 4-wöchentlich, 
      4. bei Gewerbetreibenden ab 1.100 l auf Antrag, 

mindestens aber 4-wöchentlich, 
      5. Sperrmüll nach Anforderung mit festem Termin,  
      6. Unterflur- und Halbunterflurbehälter wöchentlich 

und 14-täglich. 
 
      Davon abweichende Abfuhren können zugelassen 

werden. Die Abfuhr der Hausmüllsäcke erfolgt am 
Leerungstag der Restmüllbehälter, die der Grün-
abfallsäcke am Leerungstag der Biotonne. 

 
(3) Die Abfallbehälter und der Sperrmüll sind am Abfuhr-

tag bis 07:00 Uhr bereit zu stellen, dürfen jedoch erst 
ab 18:00 Uhr des Vortages zur Abfuhr bereit gestellt 
werden.  

 
(4) Bei Inanspruchnahme des Vollservices (Herausholen 

aus dem Haus von stromlos gemachten Elektrogroß-
geräten) muss die Abholung aus dem Haus in der 
Zeit von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr gewährleistet sein.  

 
(5) Unterbleibt die Abfuhr vorübergehend infolge von Be-

triebsstörungen, Streiks, betriebsbedingten Arbeiten, 
behördlichen Verfügungen, Verlegung des Zeitpunktes 
der Abfuhr oder sonstigen vergleichbar wichtigen Grün-
den, so wird sie so zeitnah wie möglich nachgeholt. 

 
(6) Wurden Abfallgefäße oder Sperrmüll trotz ordnungs-

gemäßer Bereitstellung nicht geleert bzw. abgeholt, 
ist dies der Stadt oder WBO unverzüglich, spätes- 
tens jedoch innerhalb von zwei Werktagen, mitzutei-
len. Andernfalls besteht kein Anspruch auf nachträg-
liche Abholung/Entleerung. 

 
§ 10 

Benutzung der Abfallbehälter 
 
(1) Die Abfallbehälter werden von der Stadt oder WBO zur 

Verfügung gestellt und unterhalten. Sie sind schonend 
und sachgemäß zu behandeln sowie nach Bedarf zu 
säubern. Reparaturen dürfen nur von der Stadt oder 
deren Beauftragten vorgenommen werden.  

 
(2) Für Unterflursysteme auf privatem Grund ist ein Ver-

trag mit der WBO zu schließen. Die Nutzung der 
Unterflursysteme setzt die Errichtung eines halb-
unterflur-/unterflurfähigen Standplatzes durch den 

Grundstückseigentümer des anzuschließenden 
Grundstücks sowie die Einholung der ggf. erforder-
lichen Erlaubnisse voraus. Der jeweilige Innen-
behälter wird durch die WBO gestellt. Die Herrich-
tung ist mit der WBO abzustimmen und hat nach den 
systemseitigen Vorgaben zu erfolgen. Insbesondere 
müssen die Standplätze den Vorgaben einer fachge-
rechten Entsorgung entsprechen. 

 
(3) Eine Entleerung erfolgt nur, wenn die Behälter sat-

zungsgemäß bereitgestellt wurden und gem. § 8 
Abs. 1 Satz 4 identifiziert werden können. Die Deckel 
müssen die Abfallbehälter verschließen. Die Abfälle 
dürfen nicht derart in den Abfallbehälter gepresst 
oder eingestampft werden, dass die Schüttfähigkeit 
des Inhaltes ausgeschlossen wird. Sind die Abfall-
behälter entgegen Satz 3 überfüllt, ist die Stadt oder 
WBO berechtigt, die Entleerung abzulehnen. In die-
sen Fällen erfolgt ein Hinweis an die/den Anschluss-
pflichtige/n. Die Entleerung findet erst am nächsten 
regelmäßigen Abfuhrtag statt, sofern die Bereitstel-
lung der Abfallbehälter dann satzungsgemäß erfolgt. 

 
(4) Restabfall- und Altpapierbehälter der Unterflur- 

systeme dürfen nur soweit befüllt werden, dass sich 
die Schüttschwinge schließt. 

 
(5) In Abfallbehälter dürfen nicht eingefüllt werden: 
 
      1. brennende, glühende oder heiße Abfälle, 
      2. sperrige Gegenstände, Schnee und Eis, flüssige 

Stoffe sowie alle Abfälle, welche die Abfallbehäl-
ter, die Abfallsammelfahrzeuge oder die Abfall-
entsorgungsanlagen beschädigen oder unge-
wöhnlich verschmutzen können. 

 
      Hygienische Belange dürfen nicht verletzt werden. 
 
(6) Alle Abfallarten sind den dafür vorgesehenen Sammel-

systemen zuzuführen. Abfälle dürfen nicht neben die 
Abfallbehälter gelegt werden. Abfallbehälter eines 
anderen angeschlossenen Grundstücks dürfen nicht 
zur Entsorgung des eigenen Abfalls befüllt werden. 

 
(7) Für vorübergehend mehr anfallenden Restmüll, der 

sich zum Einsammeln in Abfallsäcken eignet, können 
von der Stadt gegen Gebühr ausgegebene Haus-
müllsäcke benutzt werden. Sie sind am Abfuhrtag 
neben den Abfallbehältern verschlossen und unbe-
schädigt bereit zu stellen.  

 
(8) Das Gewicht des Abfalls je Abfallbehälter darf folgen-

de maximale Grenzen nicht überschreiten: 

Amtsblatt für die Stadt Oberhausen Sonderamtsblatt Nr. 2 vom 27. Februar 2023

25

 
 

Behältervolumen 
 

Zulässiges 
Höchstgewicht

 

1.
 

40 l
l 

30 kg
 

2.    
                                                                                         

80 l
 

40 kg
 

3.    
 

120 l
 

50 kg
 

4.    
                                                                                         

240 l
 

100 kg
 

5.    
 

770 l
 

300 kg
 

6.    
 

1.100 l
 

450 kg
 

7.    
 

2.500 l
 

2.400 kg
 

8.    
 

4.500 l
 

2.500 kg
 

9.
 

Unterflurbehälter mit 
3.000 l bzw. 5.000 l  

Hausmüllsäcke 
Grünabfallsäcke

                                                                                   

1.800 kg 
 

15 kg 
20 kg



(9) Werden die Abfallbehälter nicht entsprechend der 
Abs. 1 bis 5 bereitgestellt, besteht keine Verpflich-
tung der Stadt zur Einsammlung und Abfuhr. 

 
§ 11 

Stellplätze und Transportwege 
 
(1) Anschluss- und Benutzungspflichtige haben auf dem 

angeschlossenen Grundstück einen Standplatz für 
Abfallbehälter vorzuhalten. Soweit Abfallbehälter 
über 240 l Fassungsvermögen an deren Stellplatz 
abzuholen sind, bestimmt die Stadt nach Anhörung 
des Abfallbesitzers bzw. der Abfallbesitzerin die Lage 
des Stellplatzes. 

 
(2) Für die Stellplätze und Transportwege gelten folgen-

de technische Anforderungen: 
 
      1. Der Stellplatz auf dem angeschlossenen Grund-

stück muss ebenerdig liegen. Er ist verkehrssicher 
anzulegen, schnee- und eisfrei sowie stets frei von 
Abfällen zu halten und so zu gestalten, dass sich 
Oberflächenwasser nicht ansammeln kann.  

 
      2. Stellplätze müssen mit einem harten, dauerhaften 

und leicht zu reinigenden Belag versehen sein, 
der das Absetzen und Abrollen der Abfallbehälter 
ohne Beschädigung aushält. 

 
      3. Transportwege müssen eine Höhe von 4 m und 

eine Breite von 3,5 m aufweisen und für Fahr-
zeuge von 30 t zulässiges Gesamtgewicht befahr-
bar sein. Sie müssen ausreichend beleuchtet, frei 
von Stufen und anderen Unebenheiten und stets 
in einem verkehrssicheren Zustand sein. 

 
(3) An den Abfuhrtagen sind die Abfallbehälter sowie die 

zugelassenen Abfallsäcke vor dem angeschlossenen 
Grundstück möglichst nah am Fahrbahnrand so auf-
zustellen, dass sie den Straßen- und Fußgängerver-
kehr weder behindern noch gefährden und die Ent-
leerung und der Abtransport des Abfalls ohne 
Schwierigkeiten und Zeitverlust möglich ist.  

 
(4) Die mit der städtischen Abfallentsorgung beauftrag-

ten WBO sind nicht verpflichtet, Privatgrundstücke 
oder nicht den Bestimmungen dieser Satzung ent-
sprechende Straßen und Durchfahrten mit dem Ent-
sorgungsfahrzeug zu befahren. In den Fällen, in de-
nen die Sammelfahrzeuge das Grundstück nicht un-
mittelbar erreichen können oder die Abfuhr wegen 
der besonderen Lage des Grundstücks (z. B. Fehlen 
geeigneter Zufahrtswege oder Gehwege) oder aus 
technischen oder betrieblichen Gründen erhebliche 
Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maßnah-
men erfordert, kann die Stadt den geeigneten Ort der 
Bereitstellung bestimmen. Der Standort ist so anzu-
legen, dass ein Rückwärtsfahren der Entsorgungs-
fahrzeuge weitestgehend vermieden wird. 

 
(5) Nach der Entleerung sind die Abfallbehälter am 

Leerungstag auf das angeschlossene Grundstück 
zurückzubringen. 

 
(6) In Ausnahmefällen können Abfallbehälter über 240 l 

Fassungsvermögen auf dem angeschlossenen Grund-
stück entleert werden, sofern eine geeignete Zufahrt für 
das Abfallsammelfahrzeug vorhanden ist, durch die der 
Standort der Abfallbehälter in einem Zug erreicht wer-
den kann. Die Zufahrtswege sind am Abfuhrtag für die 
Abfallsammelfahrzeuge frei zu halten. 

(7) Die gefüllten Restabfall- und Altpapierbehälter eines 
Unterflursystems werden von der mit der städtischen 
Abfallentsorgung beauftragten WBO am Standplatz 
geleert. Der Standplatz von Unterflursystemen ist zu 
den Abfuhrzeiten so zugänglich zu halten, dass die 
Abholung der Abfälle nicht verhindert wird. Im 
Übrigen ist den Anweisungen der WBO Folge zu lei-
sten. Wenn das für die Abfallentsorgung bestimmte 
Fahrzeug nicht am Grundstück vorbeifahren kann, 
kann die Stadt den Aufstellungsort der Restabfall- 
und Altpapierbehälter bestimmen. 

 
(8) Werden die Abs. 1 und 2 nicht beachtet, die Abfall-

behälter nicht entsprechend Abs. 3 und Abs. 4 bereit-
gestellt oder sind die Zufahrten entgegen Abs. 6 Satz 
2 zur Abfuhrzeit versperrt, so erfolgt keine Entleerung. 
Die Abfallbehälter sind am Leerungstag wieder auf 
das angeschlossene Grundstück zurückzubringen. 

 
(9) Für die Standorte von Unterflursystemen gem. § 10 

Abs. 2 erfolgen Standortanalyse, Behälterservice, 
Standplatzreinigung und technische Gestaltung durch 
die Stadt bzw. WBO. Ob die Voraussetzungen für den 
jeweiligen Standplatz und Transportweg vorliegen, wird 
im Einzelfall überprüft. Die Herrichtung der Baugrube 
und die Sicherheitsplattform für den Unterflurcontainer 
obliegt dem Grundstückseigentümer (auf eigene Kos-
ten) und ist mit der Stadt und WBO abzustimmen. Im 
Anschluss daran hat der Grundstückseigentümer die 
Wiederherrichtung der Fläche auf eigene Kosten durch-
zuführen. Das Nähere wird zwischen der WBO und 
dem Grundstückseigentümer vereinbart. Ein Anspruch 
auf Aufstellung eines Unterflurbehälters besteht nicht. 

 
III Sammelsysteme 

 
§ 12 

Abfallverwertung 
 
(1) Bereits an der Anfallstelle sind Abfälle zur Verwer-

tung getrennt zu halten, frei von Abfällen zur Beseiti-
gung und gefährlichen Abfällen zu erfassen und ent-
sprechenden Sammelsystemen zuzuführen.  

 
(2) Für in privaten Haushaltungen anfallende Abfälle zur 

Verwertung stehen folgende Sammelsysteme im 
Hol- bzw. Bringsystem (Wertstoffhof) zur Verfügung: 

 
      1. Depot- und Sammelcontainer für Papier, Pappe 

und Glas sowie andere wieder verwertbare Stoffe 
(z. B. Korken und CDs) 

      2. Sammelbehälter (Blaue Tonne) für Papier und 
Kartonagen 

      3. Gelbe Säcke oder Sammelbehälter für Leichtver-
packungen 

      4. Sammelbehälter (Biotonne) für Bioabfälle sowie 
Grünabfallsäcke 

      5. Sperrmüllabfuhr inkl. Elektro- und Elektronikalt-
geräte (nur Großgeräte) 

      6. Wertstoffhof bzw. Schadstoffmobil für Elektro-
kleingeräte 

      7. Laubabfuhr bzw. Annahme am Wertstoffhof 
 
(3) Depotcontainer dürfen nur entsprechend ihrer 

Zweckbestimmung und nur werktags in der Zeit von 
07:00 Uhr bis 20:00 Uhr befüllt werden. Standorte für 
Sammelcontainer dürfen nicht verunreinigt werden, 
es dürfen keine Gegenstände aus den Containern 
entnommen oder auf bzw. neben ihnen abgestellt 
werden. Die Stadt informiert über die Standorte und 
die Zweckbestimmung der Depotcontainer.  
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(4) Für Leichtverpackungen werden im Rahmen des 
Dualen Systems Behälter und Säcke vom jeweiligen 
Vertragspartner gestellt, die in einem durch die Stadt 
festgelegten Rhythmus vom angeschlossenen 
Grundstück (gemäß § 4) abgeholt werden. Es kön-
nen mit der WBO Vereinbarungen über die Aufstel-
lung von Unterflursystemen getroffen werden, falls 
bereits ein Unterflur-/Halbunterflurbehälter für Rest-
abfall vorhanden ist bzw. beantragt wurde. 

 
(5) Die vorgegebenen Behältnisse dürfen nicht mit 

anderen Abfällen befüllt werden. Bei nicht ordnungs-
gemäßer Befüllung werden sie nicht abgefahren. In 
diesem Falle sind die Behältnisse vom Bereitstellen-
den am Leerungstag wieder auf das angeschlossene 
Grundstück zurückzubringen. 

 
§ 13 

Blaue Tonne  
 
(1) Für die Sammlung von Altpapier, Pappe und Karto-

nagen werden von der Stadt bzw. WBO Abfallbehäl-
ter (Blaue Tonnen) zur Verfügung gestellt und abge-
fahren. Es können mit der WBO Vereinbarungen über 
die Aufstellung von Unterflursystemen getroffen wer-
den, falls bereits ein Unterflur-/Halbunterflurbehälter 
für Restabfall vorhanden ist bzw. beantragt wurde. 
Ihre Aufstellung findet auf freiwilliger Basis statt.  

 
(2) Gewerbetreibende können eine Papiertonne beantra-

gen, wenn sie im Restmüll der Stadt veranlagt werden, 
einen 1.100 l Behälter jedoch nur, wenn das Restmüll-
volumen mindestens in gleicher Höhe veranlagt wird. 

 
(3) Die gemeinsame Nutzung einer Blauen Tonne durch 

mehrere Grundstücke ist möglich.  
 

§ 14 
Biotonne/Grünabfallsack 

 
(1) Bioabfall im Sinne dieser Satzung ist kompostierba-

rer Abfall wie z. B. rohe Küchen- oder Gartenabfälle, 
der sich zersetzt und keine Schadstoffe enthält. Nicht 
hierunter fallen gekochte Speisereste und Abfälle tie-
rischer Herkunft.  

 
(2) Die Biotonne wird von der Stadt gegen Gebühr abgefah-

ren. Ihre Aufstellung findet auf freiwilliger Basis statt. 
Durch die Nutzung einer Biotonne kann das Restmüll-
mindestvolumen gem. § 8 Abs. 3 Nr. 2 verringert werden. 

 
(3) Der Grünabfallsack ist gegen Gebühr zu erhalten. 

Die Verkaufsstellen werden von der Stadt bekannt 
gegeben. Die Abfuhr erfolgt gem. § 9 Abs. 2 Satz 3. 
Darüber hinaus können Grünabfälle kostenlos am 
Wertstoffhof abgegeben werden. 

 
§ 15 

Laubabfuhr 
 
(1) Die Stadt fährt Laubabfälle von Straßenbäumen im 

Rahmen jährlicher Sonderaktionen ab. Das Laub ist 
in Kunststoff- oder Papiersäcke eingefüllt bereit zu 
stellen. Laub wird zu den von der Stadt festgelegten 
Zeiten auch am Wertstoffhof angenommen. Die 
Stadt erteilt Auskunft über Abfuhrtermine, die recht-
zeitig in geeigneter Weise veröffentlicht werden. 

 
(2) In die Säcke darf nur Laub eingefüllt werden. Die 

gefüllten Säcke dürfen ein Gewicht von 25 kg nicht 
überschreiten. Sie sind an der Öffnung zu verschlie-
ßen und dürfen nicht beschädigt sein. 

§ 16 
Sperrmüllabfuhr 

 
(1) Sperrmüll sind Abfälle bzw. Gegenstände des täg-

lichen Bedarfs, die selbst nach einer zumutbaren 
Zerkleinerung wegen ihres Umfanges, ihres Ge-
wichtes oder ihrer Materialbeschaffenheit nicht in die 
zugelassenen Abfallbehälter passen, insbesondere 
Haushaltsgegenstände und Möbel, aber von Hand 
verladen werden können.  

 
(2) Von der Sperrmüllabfuhr ausgeschlossen sind: 
 
      1. Restmüll 
      2. Bau- und Renovierungsabfälle (wie z. B. Fenster-

rahmen, Türen, Sanitärkeramik) 
      3. Elektrokleingeräte 
      4. Gefährliche Abfälle (ausgenommen Kühlgeräte 

bzw. Elektrogroßgeräte) 
 
      Im Zweifelsfall entscheidet die Stadt, welche 

Gegenstände zum Sperrmüll zählen. Möbel und an-
dere brauchbare Gegenstände sollen einer weiteren 
Verwertung zugeführt werden. Die Abfallberatung 
informiert über entsprechende Möglichkeiten. 

 
(3) Die Abholung ist von der Besitzerin/dem Besitzer des 

Sperrmülls über die von der Stadt eingerichteten 
Möglichkeiten (telefonisch oder online) zu beantra-
gen. Der Abfuhrtermin wird von der Stadt mitgeteilt. 
Nur zu diesem Termin erfolgt die beantragte Abfuhr 
des Sperrmülls. Von Gewerbebetrieben, die auf-
grund ihres geringen Mengenaufkommens an besei-
tigungspflichtigen Abfällen im Hausmüll veranlagt 
sind, wird Sperrmüll nur in haushaltsüblichen Men-
gen und mit Ausnahme von Schrott nach Maßgabe 
der Abs. 4, 5 und 6 abgefahren. Es besteht kein An-
spruch auf einen bestimmten Abholtag oder eine be-
stimmte Abholzeit. 

 
(4) Der Sperrmüll ist am Abfuhrtag vor dem angeschlos-

senen Grundstück oder dem gem. § 11 Abs. 4 Satz 2 
geeigneten Ort gut sichtbar und leicht erreichbar in 
verkehrssicherer, nicht behindernder Weise nach 
Maßgabe der §§ 9 Abs. 3 und 11 Abs. 3 u. 4 bereit zu 
stellen. Ist eine solche Bereitstellung nicht möglich 
oder führt sie zu einer Behinderung des Fußgänger- 
oder Fahrzeugverkehrs, so ist der Sperrmüll auf dem 
angeschlossenen Grundstück zu ebener Erde so 
bereit zu stellen, dass der Transportweg zum Abfall-
sammelfahrzeug am kürzesten ist.  

 
(5) Zum Sperrmüll bereitgestellte Möbel sind ausein-

anderzunehmen, Bretter und Kanthölzer dürfen kei-
ne herausstehenden Nägel oder Schrauben enthal-
ten. Die Bestellerin/der Besteller ist für den Zustand 
des Sperrmülls (keine Verkehrsgefährdung, Ab-
transport ohne Schwierigkeiten und Zeitverlust) bis 
zum Einsammeln verantwortlich. Der zur Abfuhr be-
reitgestellte Sperrmüll darf nicht mit anderen Abfällen 
gefüllt werden. 

 
(6) Mit dem Sperrmüll werden auch Elektrogroßgeräte 

abgefahren. Sie sind getrennt zur Abholung auf dem 
angeschlossenen Grundstück bereit zu stellen. Die 
Stadt bietet hier einen kostenlosen Vollservice (§ 9 
Abs. 4) an.  

 
(7) Ein Auseinandernehmen bzw. Zerlegen der zur 

Abfuhr bereitgestellten Sperrmülleinheiten sowie ein 
Hinzufügen oder Entnehmen von Sperrmüll oder 
anderen Abfällen durch Dritte ist unzulässig. 

Amtsblatt für die Stadt Oberhausen Sonderamtsblatt Nr. 2 vom 27. Februar 2023

27



(8) Wird der Sperrmüll nicht nach den vorstehenden 
Vorschriften ordnungsgemäß bereitgestellt, wird er 
nicht abgefahren. In diesem Falle ist er vom Bereit-
stellenden am Abfuhrtag wieder auf das angeschlos-
sene Grundstück zurückzubringen. 

 
(9) Sperrmüll kann auch unmittelbar am Wertstoffhof 

angeliefert werden. 
 

§ 17 
Gefährliche Abfälle/ 

Elektro- und Elektronikaltgeräte 
 
(1) Abfälle aus privaten Haushalten, die wegen ihrer be-

sonderen Schadstoffbelastung zur Wahrung des All-
gemeinwohls einer getrennten Entsorgung bedürfen 
(gefährliche Abfälle i. S. des § 3 Abs. 5 KrWG i. V. m. 
§ 48 KrWG sowie der Abfall-Verzeichnis VO) sind 
von anderen Abfällen zur Beseitigung und zur Ver-
wertung sowie untereinander getrennt zu halten (§ 9 
Abs. 1 KrWG). Sie werden in haushaltsüblichen 
Mengen zu den bekannt gegebenen Terminen an 
den von der Stadt zur Verfügung gestellten Sammel-
stellen im Rahmen der mobilen Schadstoffsammlun-
gen oder am Wertstoffhof angenommen.  

 
(2) Die verschiedenen Rücknahmeangebote des Han-

dels sind vorrangig zu nutzen. 
 
(3) Elektro- und Elektronikaltgeräte im Sinne der §§ 2, 3 

Ziffer 1 bis 5 ElektroG sind gemäß § 10 Abs. 1 
ElektroG getrennt von sonstigem Abfall zu halten und 
einer getrennten Erfassung zuzuführen. Dies kann im 
Rahmen der Sperrmüllabfuhr (§ 16 (5) für Haushalts-
großgeräte wie z. B. Herde, Waschmaschinen, Ge-
schirrspüler, Ölradiatoren, Kühlgeräte, Gefrier- 
schränke, Fernsehgeräte, Computermonitore, Staub-
sauger etc.) oder durch Anlieferung am Wertstoffhof 
erfolgen. Elektrokleingeräte (max. Größe ca. 30 cm x 
40 cm x 30 cm, wie z. B. Haartrockner, Rasierer, 
Kaffeemaschinen, Bügeleisen, Leuchtstoffröhren, 
Energiesparlampen, elektrisches Spielzeug, CD/DVD-
Player etc.) sind entweder an den von der Stadt zur 
Verfügung gestellten Sammelstellen im Rahmen der 
mobilen Schadstoffsammlungen oder am Wertstoffhof 
kostenfrei abzugeben. Eine Abgabe an gewerbliche 
Sammler ist nicht zulässig (§ 9 ElektroG). 

 
(4) Kleingewerbe- und Dienstleistungsbetriebe bei de-

nen gefährliche Abfälle in Kleinmengen anfallen, 
können diese am Wertstoffhof abgeben. Die Benut-
zung ist kostenpflichtig. 

 
(5) Ein ungeordnetes Abstellen oder Ablagern von 

Abfällen am Wertstoffhof ist unzulässig. 
 

§ 18 
Anfall von Abfällen und Eigentumsübergang 

 
(1) Abfälle fallen an, wenn die Voraussetzungen des 

Abfallbegriffes gemäß § 3 Abs. 1 KrWG erstmals 
erfüllt sind. 

 
(2) Als angefallen zum Einsammeln und Befördern gel-

ten Abfälle, wenn sie in zugelassene Abfallbehälter 
auf dem Grundstück (Holsystem) oder in bereitge-
stellte Sammelcontainer (Bringsystem) zweckent-
sprechend eingebracht sind. 

 
(3) Die Stadt ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlore-

nen Gegenständen suchen zu lassen. Es ist Unbe-

fugten nicht gestattet, Abfälle zu durchsuchen oder 
wegzunehmen. 

 
(4) Zugelassene Abfälle gehen in das Eigentum der Stadt 

über, sobald sie eingesammelt, auf die Sammelfahr-
zeuge verladen oder bei den städtischen Abfallentsor-
gungsanlagen angenommen worden sind. 

 
§ 19 

Benutzung der Abfallentsorgungseinrichtung 
 
(1) Die Benutzung der Abfallentsorgungseinrichtung be-

ginnt, wenn dem anschluss- und benutzungspflichti-
gen Abfallerzeuger bzw. der Abfallerzeugerin die nach 
dieser Satzung festgelegten Abfallbehälter zur 
Verfügung gestellt worden sind oder anderweitig vor-
handen sind und das angeschlossene Grundstück zur 
Entleerung der bereitgestellten Abfallbehälter ange-
fahren wird. Im Falle des Ausschlusses vom Einsam-
meln und Befördern beginnt die Benutzung mit der in 
zulässiger Weise bewirkten Bereitstellung der Abfälle 
bei der betreffenden Abfallentsorgungsanlage. 

 
(2) Die Stadt bedient sich zur Beseitigung von Abfällen 

folgender Anlage: 
 
      Gemeinschafts-Müll-Verbrennungs-Anlage (GMVA) 

Niederrhein GmbH, Buschhausener Straße, 46049 
Oberhausen, sowie weiterer Anlagen beauftragter 
Dritter.  

 
(3) Die Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen richtet 

sich nach den jeweils aktuellen Benutzungsordnun-
gen der Anlagen. 

 
(4) Abfälle zur Beseitigung sind grundsätzlich der 

nächstmöglichen Entsorgungsanlage zuzuführen. 
 

IV Gebührenpflicht/ 
Ahndung von Satzungsverstößen 

 
§ 20 

Gebührenpflicht und Gebührenmaßstab 
 
(1) Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abfallent-

sorgung erhebt die Stadt Gebühren zur Deckung der 
Kosten. 

 
(2) Die Gebührensätze werden jährlich in der Abgabe-

satz-Satzung der Stadt Oberhausen festgesetzt. Ihre 
Höhe bestimmt sich 

 
      1. für Abfallbehälter nach deren Anzahl und Größe 

und der Häufigkeit ihrer Leerung; die Gebühren 
für Bioabfallbehälter betragen 75 % der Gebühren 
für Restmüllbehälter, 

      2. für Unterflursysteme für Restabfälle mit einem 
Nominalvolumen von 3.000 l bzw. 5.000 l nach 
der tatsächlichen Befüllmöglichkeit mit 85 % des 
Fassungsvolumens, da eine Befüllung von mehr 
als 85 % aufgrund der Beschaffenheit der Halb- 
und Unterflurbehälter nicht möglich ist, 

      3. für Hausmüllsäcke nach ihrem nutzbaren Volumen, 
      4. für Grünabfallsäcke nach ihrem nutzbaren 

Volumen und ihren tatsächlichen Materialkosten, 
      5. für Annahme und Entsorgung von gefährlichen 

Abfällen aus dem Kleingewerbe nach den tat-
sächlichen Entsorgungskosten. 
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§ 21 
Gebührenschuldner 

 
Gebührenpflichtig sind die Eigentümer/innen oder 
Nutzungsberechtigten gem. § 6 Abs. 1 der angeschlos-
senen Grundstücke. Mehrere Gebührenpflichtige haften 
als Gesamtschuldner. 
 

§ 22 
Entstehung, Änderung und Erlöschen der 

Gebührenpflicht 
 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem ersten des Mo-

nats, der auf die tatsächliche Bereitstellung des 
Restabfallbehälters folgt. Entsprechendes gilt für die 
Aufstellung zusätzlicher oder die Bereitstellung an-
derer Abfallbehälter. Die Gebührenpflicht besteht für 
die Zeit, für die die Voraussetzung der Anschluss-
pflicht gegeben ist. Die Nichtbenutzung der dem 
Grundstück zugewiesenen Abfallbehälter befreit 
nicht von der Gebührenpflicht. 

 
(2) Die Gebührenpflicht erlischt oder verändert sich mit 

dem Ende des Monats, in dem auf schriftlichen An-
trag des Grundstückseigentümers oder der -eigentü-
merin der dinglich Nutzungsberechtigten bei der 
Stadt die auf dem Grundstück aufgestellten Abfall-
behälter ab- oder umgemeldet wurden und der Ge-
fäßbestand tatsächlich geändert wurde. Eine Abmel-
dung für zurückliegende Zeiträume ist nicht möglich.  

 
(3) Wird die Abfallentsorgung aus einem in § 9 Abs. 5 

dieser Satzung genannten Gründe vorübergehend 
eingeschränkt, unterbrochen oder zu einem späteren 
Zeitpunkt durchgeführt, besteht kein Anspruch auf 
Ermäßigung der Gebühr oder Schadensersatz. 

 
(4) Bei einem Wechsel des/der Grundstückseigentü-

mers/in oder des Nutzungsrechts geht die persön-
liche Gebührenschuld mit Beginn des auf die Grund-
bucheintragung folgenden Monats auf den/die 
Rechtsnachfolger/in über.  

 
(5) Bei der Verwendung von Hausmüll- oder Grünabfall-

säcken entsteht die Gebühr mit dem Erwerb der 
Hausmüll- oder Grünabfallsäcke, bei der Annahme 
und Entsorgung von gefährlichen Abfällen aus Klein-
gewerbe mit der Abgabe am Wertstoffhof. 

 
§ 23 

Festsetzung, Heranziehung und Fälligkeit 
 
(1) Die Gebühren für die Abfallentsorgung - außer von 

Hausmüllsäcken, Grünabfallsäcken und schadstoff-
haltigen Abfällen - werden von der Stadt Oberhausen 
durch schriftlichen Bescheid festgesetzt, mit dem die 
Heranziehung auch zu anderen Grundbesitzabga-
ben verbunden werden kann. Die Gebühren für die 
Abfallentsorgung auf den angeschlossenen Grund-
stücken werden für ein Kalenderjahr oder, wenn die 
Gebührenpflicht erst während des Kalenderjahres 
beginnt, für den Rest des Jahres festgesetzt. Sie 
werden am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines 
jeden Jahres fällig. Auf Antrag kann die Gebühr in 
einem Jahresbetrag am 01.07. eines jeden Jahres 
entrichtet werden, wenn der Antrag bis zum 30.09. 
des vorhergehenden Jahres gestellt wird.  

 
(2) Innerhalb eines Monats nach Zugang des Beschei-

des werden fällig 
 

      1. Nachforderungen, 
      2. Gebühren für die individuelle Abfuhr bei 

Gewerbebetrieben. 
 
(3) Die Gebührenerhebung erfolgt 
 
      1. für den Bezug der Hausmüll- und Grünabfall-

säcke durch die Bürgerservicestellen, einige Ge-
schäfte des Oberhausener Einzelhandels sowie 
durch den Wertstoffhof der WBO GmbH, 

      2. für die Abgabe und Entsorgung von gefährlichen 
Abfällen aus dem Kleingewerbe durch die WBO 
Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH. 

 
§ 24 

Ordnungswidrigkeiten  
 
(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht 

getroffenen Regelungen handelt ordnungswidrig, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung 
zuwiderhandelt, indem er  

 
      1. entgegen § 2 Abs. 3 Satz 1 bei Veranstaltungen 

auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen 
Speisen und Getränke nicht in den dort beschrie-
benen Behältnissen anbietet. 

 
      2. entgegen § 3 Abs. 3 Satz 2 vom Einsammeln und 

Befördern ausgeschlossene Abfälle der städ-
tischen Abfallentsorgung überlässt. 

 
      3. entgegen § 4 Abs. 2 Satz 3 auf dem angeschlos-

senen Grundstück anfallende Abfälle nicht der 
städtischen Abfallentsorgung überlässt bzw. Ab-
fälle unter Verstoß gegen § 4 Abs. 2 Satz 3 auf 
fremden Grundstücken fortwirft oder ablagert. 

 
      4. entgegen § 6 Abs. 2 den erstmaligen Anfall von 

Abfällen, wesentliche Veränderungen des Abfalls 
sowie die Änderung der Personenzahl oder der 
Gewerbeeinheiten auch auf Anfrage der Stadt 
nicht unverzüglich meldet. 

 
      5. entgegen § 6 Abs. 3 Auskünfte nicht oder nicht 

vollständig erteilt oder Nachweise nicht oder nicht 
vollständig erbringt. 

 
      6. entgegen § 6 Abs. 5 Satz 2 Veränderungen und/ 

oder Beschädigungen an den Identaufklebern vor-
nimmt oder sonst wie deren Funktion beeinträchtigt. 

 
      7. entgegen § 7 Abs. 1 Abfälle nicht in den dafür vor-

gesehenen Sammelsystemen und Abfallbehältern 
bereitstellt. 

 
      8. entgegen § 7 Abs. 3 Satz 3 die auf öffentlichen 

Straßen, in öffentlichen Anlagen oder in der freien 
Landschaft von der Stadt aufgestellten Abfallbe-
hälter bestimmungswidrig benutzt oder Abfälle 
auf oder neben ihnen abstellt. 

 
      9. entgegen § 9 Abs. 3 Abfallbehälter oder Sperrmüll 

außerhalb der von der Stadt gestatteten Zeiten 
zur Abfuhr bereitstellt. 

 
      10. entgegen § 10 Abs. 5 die dort genannten Abfälle 

in die Abfallbehälter einfüllt. 
 
      11. entgegen § 10 Abs. 6 Satz 1 u. 2 Abfälle nicht 

den dafür vorgesehenen Sammelsystemen zu-
führt oder neben die Abfallbehälter legt. 
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      12. entgegen § 10 Abs. 6 Satz 3 die Abfallbehälter 
eines anderen angeschlossenen Grundstücks 
zur Entsorgung mit eigenen Abfällen befüllt. 

 
      13. entgegen § 11 Abs. 3 sowie § 16 Abs. 4 Abfall-

behälter oder Sperrmüll den Fußgänger- oder 
Fahrzeugverkehr behindernd aufstellt. 

 
      14. entgegen § 11 Abs. 5 oder Abs. 8 Satz 2 die Be-

hältnisse nach Entleerung oder begründeter 
Nichtabholung durch die Stadt nicht am 
Leerungstag wieder auf das angeschlossene 
Grundstück zurückbringt. 

 
      15. entgegen § 12 Abs. 3 Satz 1 und 2 die Depot-

container nicht entsprechend ihrer Zweck-
bestimmung oder außerhalb der zulässigen Zeit 
füllt oder Gegenstände aus den Containern ent-
nimmt oder auf bzw. neben ihnen abstellt. 

 
      16. entgegen § 12 Abs. 5 Satz 1 die vorgegebenen 

Behältnisse nicht entsprechend ihrer Zweckbe-
stimmung befüllt. 

 
      17. entgegen § 12 Abs. 5 Satz 3 die Behältnisse bei 

begründeter Nichtabholung durch die Stadt nicht 
am Leerungstag wieder auf das angeschlossene 
Grundstück zurückbringt. 

 
      18. entgegen § 15 Abs. 1 zur Entsorgung bereitge-

stellte Laubsäcke im Rahmen der Laubsamm-
lung außerhalb der festgelegten Bereiche oder 
Zeiten bereitstellt. 

 
      19. entgegen § 15 Abs. 2 zur Entsorgung bereitge-

stellte Laubsäcke im Rahmen der Laubsamm-
lung mit anderen Abfällen füllt oder beschädigt. 

 
      20. entgegen § 16 Abs. 2 von der Sperrmüllabfuhr aus-

geschlossene Abfälle zum Sperrmüll bereitstellt. 
 
      21. entgegen § 16 Abs. 4 den Sperrmüll nicht vor 

dem angeschlossenen Grundstück bereitstellt. 
 
      22. entgegen § 16 Abs. 6 den zur Abfuhr bereitge-

stellten Sperrmüll verteilt, entnimmt oder sonsti-
ge Abfälle hinzufügt. 

 
      23. entgegen § 16 Abs. 8 den Sperrmüll bei begrün-

deter Nichtabholung durch die Stadt nicht am 
Abholtag wieder auf das angeschlossene 
Grundstück zurückbringt. 

 
      24. entgegen § 17 Abs. 3 Elektro- und Elektronikalt-

geräte nicht getrennt von sonstigem Abfall hält 
oder nicht den von der Stadt zur Verfügung ge-
stellten Sammelsystemen zuführt. 

 
      25. entgegen § 17 Abs. 5 Abfälle am Wertstoffhof 

ungeordnet abstellt oder ablagert. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 

zu 50.000 Euro geahndet werden, soweit nicht ande-
re gesetzliche Bestimmungen hierfür eine höhere 
Geldbuße vorsehen. 

 
§ 25 

Inkrafttreten/Außerkrafttreten  
 
(1) Diese Satzung tritt am 01.03.2023 in Kraft. 
 

(2) Gleichzeitig tritt die Abfallsatzung der Stadt 
Oberhausen vom 16.12.2019 (Amtsblatt für die Stadt 
Oberhausen vom 20.12.2019, Sonderamtsblatt  
Nr. 15, Seite 253 - 259) außer Kraft. 

  
Abfall-       Abfallbezeichnung 
schlüssel 
 
020101      Schlämme von Wasch- u. Reinigungsvor-

gängen 
020102      Abfälle aus tierischem Gewebe 
020103      Abfälle aus pflanzlichem Gewebe 
020104      Kunststoffabfälle (ohne Verpackung) 
020199      Abfälle a.n.g. 
020203      für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete 

Stoffe 
020204      Schlämme aus der betriebseigenen Abwas-

serbehandlung 
020299      Abfälle a.n.g. 
020301       Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, 

Zentrifugier- und Abtrennprozessen 
020304      für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete 

Stoffe 
020399      Abfälle a.n.g. 
020401      Rübenerde 
020501      für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete 

Stoffe 
020599      Abfälle a.n.g. 
020601      für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete 

Stoffe 
020701      Abfälle aus der Wäsche, Reinigung von mecha-

nischen Zerkleinerungen des Rohmaterials 
020704      für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete 

Stoffe 
020799      Abfälle a.n.g. 
030101      Rinden u. Korkabfälle 
030104      Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Span-

platten und Furniere, die gefährliche Stoffe 
enthalten 

030105      Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Span-
platten und Furniere, mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 030104 fallen 

030199      Abfälle a.n.g. 
030301      Rinden- und Holzabfälle 
030305      Deinkingschlämme aus dem Papierrecycling 
030307      mechanisch abgetrennte Abfälle aus der 

Auflösung von Papier- und Pappabfällen 
030308      Abfälle aus dem Sortieren von Papier und 

Pappe für das Recycling 
030310      Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugs-

schlämme aus der mechanischen Abtrennung 
030311       Schlämme aus der betriebseigenen Abwas-

serbehandlung mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 030310 fallen 

030399      Abfälle a.n.g. 
040106      chromhaltige Schlämme, insbesondere aus 

der betriebseigenen Abwasserbehandlung 
040107      chromfreie Schlämme, insbesondere aus 

der betriebseigenen Abwasserbehandlung 
040108      chromhaltige Abfälle aus gegerbten Leder 

(Abschnitte, Schleifstaub, Falzspäne) 
040109      Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish 
040199      Abfälle a.n.g. 
040209      Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnier-

te Textilien, Blastomer, Plastomer) 
040221      Abfälle aus unbehandelten Textilfasern 
040222      Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern 
040299      Abfälle a.n.g. 
050699      Abfälle a.n.g. 
061302      gebrauchte Aktivkohle (außer 060702) 
061303      Industrieruß 
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070110       andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaug-
materialien 

070208      andere Reaktions- und Destillationsrückstände 
070213      Kunststoffabfälle 
070217      silikonhaltige Abfälle, andere als die in 

070216 genannten 
070299      Abfälle a.n.g. 
070599      Abfälle a.n.g. 
070608      andere Reaktions- und Destillationsrückstände 
070699      Abfälle a.n.g. 
080111       Farb- und Lackabfälle, die organische Löse-

mittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten; 
hier nur ausgehärtete Farb- und Lackabfälle 

080112       Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derje-
nigen, die unter 080111 fallen 

080199      Abfälle a.n.g. 
080409      Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die orga-

nische Lösemittel oder andere gefährliche 
Stoffe enthalten; hier nur ausgehärtete Kleb-
stoff- und Dichtmassenabfälle 

080410       Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 080409 fallen 

090107      Filme und fotografische Papiere, die Silber 
oder Silberverbindungen enthalten 

090108      Filme und fotografische Papiere, die kein 
Silber und keine Silberverbindungen enthalten 

100302      Anodenschrott 
100317      teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung 
100318      Abfälle aus der Anodenherstellung, die 

Kohlenstoffe enthalten mit Ausnahme derje-
nigen, die unter 100317 fallen 

110116       gesättigte oder verbrauchte Ionenaus- 
tauscherharze 

110203       Abfälle aus der Herstellung von Anoden für 
wässrige elektrolytische Prozesse 

120105      Kunststoffspäne und -drehspäne 
120112       gebrauchte Wachse und Fette 
120199      Abfälle a.n.g. 
130501      feste Abfälle aus Sandfanganlagen und  

Öl-/Wasserabscheidern 
130503      Schlämme aus Einlaufschächten 
130508      Abfallgemische aus Sandfanganlagen und 

Öl-/Wasserabscheidern 
150101      Verpackung aus Papier und Pappe 
150102      Verpackung aus Kunststoff 
150103      Verpackung aus Holz 
150105      Verbundverpackungen 
150106      gemischte Verpackungen 
150109      Verpackungen aus Textilien 
150110       Verpackungen, die Rückstände gefährlicher 

Stoffe enthalten oder durch gefährliche 
Stoffe verunreinigt sind 

150202      Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließ-
lich Ölfilter a.n.g.), Wischtücher und Schutz-
kleidung, die durch gefährliche Stoffe verun-
reinigt sind 

150203      Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher 
und Schutzkleidung mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 150202 fallen 

160103      Altreifen 
160107      Ölfilter 
160119       Kunststoffe 
160122      Bauteile a.n.g. 
161101       Auskleidungen und feuerfeste Materialien 

auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen 
Prozessen,  die gefährliche Stoffe enthalten, 
hier aus der Elektrolyse aus der thermischen 
Aluminiummetallurgie 

161102       Auskleidungen und feuerfeste Materialien 
auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen 
Prozessen, mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 161101 fallen, hier aus der Elektrolyse 
aus der thermischen Aluminiummetallurgie 

170201      Holz 
170203      Kunststoff 
170204      Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche 

Stoffe enthalten oder durch gefährliche 
Stoffe verunreinigt sind 

170302      Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 170301 fallen; hier kein Asphalt 

170303      Kohlenteer und teerhaltige Produkte 
170503      Boden und Steine, die gefährliche Stoffe ent-

halten 
170505      Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält 
170603       anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen 

Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält 
170604      Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, 

das unter 170601 und 170603 fällt 
170902      Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten 

(z. B. PCB-haltige Dichtungsmassen, PCB-
haltige Bodenbeläge auf Harzbasis, PCB-
haltige Isolierverglasungen, PCB-haltige 
Kondensatoren); hier nur Holz, Glas und 
Kunststoff 

170903      sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließ-
lich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe 
enthalten; hier nur Holz, Glas und Kunststoff 

170904      gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 170901, 
170902 und 170903 fallen 

180101      spitze oder scharfe Gegenstände (außer 
180103) 

180104      Abfälle, an deren Sammlung u. Entsorgung 
aus infektionspräventiver Sicht keine beson-
deren Anforderungen gestellt werden (z. B. 
Wäsche, Gipsverbände, Einwegkleidung) 

180106      Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen 
bestehen oder solche enthalten 

180107      Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 180106 fallen 

180109      Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 180108 fallen 

180201      spitze oder scharfe Gegenstände mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 180202 fallen 

190801      Sieb- und Rechenrückstände 
190802      Sandfangrückstände 
190805      Schlämme aus der Behandlung von kommu-

nalem Abwasser 
190806      gesättigte oder gebrauchte Ionenaus- 

tauscherharze 
190809      Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern, 

die Speiseöle und -fette enthalten 
190810      Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern 

mit Ausnahme derjenigen, die unter 190809 
fallen 

190901      feste Abfälle aus der Erstfiltration und Sieb-
rückstände 

190904      gebrauchte Aktivkohle 
190905      gesättigte oder gebrauchte Ionenaus- 

tauscherharze 
191201      Papier und Pappe 
191204      Kunststoff und Gummi 
191206      Holz, das gefährliche Stoffe enthält 
191207      Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 

191206 fällt 
191208      Textilien 
191210      brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen) 
191211       sonstige Abfälle (einschließlich Material- 

mischungen) aus der mechanischen Be-
handlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe 
enthalten; hier nur brennbare Fraktionen 

191212      sonstige Abfälle (einschließlich Material- 
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mischungen) aus der mechanischen Be-
handlung von Abfällen, mit Ausnahme derje-
nigen, die unter 191211 fallen; hier nur die 
brennbare Fraktion 

200101      Papier und Pappe/Karton 
200108      biologisch abbaubare Küchen und Kantinen-

abfälle 
200110       Bekleidung 
200111       Textilien 
200125      Speiseöle und Fette 
200127      Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunst-

harze, die gefährliche Stoffe enthalten 
200128      Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunst-

harze, mit Ausnahme derjenigen, die unter 
200127 fallen 

200131      zytotoxische und zytostatische Arzneimittel 
200132      Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 1200131 fallen 
200137      Holz, das gefährliche Stoffe enthält 
200138      Holz, mit Ausnahme desjenigen, das unter 

200137 fällt 
200139      Kunststoffe 
200201      kompostierbare Abfälle 
200301      gemischte Siedlungsabfälle  
200302      Marktabfälle 
200303      Straßenkehricht 
200306      Abfälle aus der Kanalreinigung 
200307      Sperrmüll 
200399      Siedlungsabfälle a.n.g. 
           
          Stand 01.01.2005 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung „Abfallsatzung der Stadt 
Oberhausen“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV NRW 1994 S. 666) in der 
zurzeit gültigen Fassung können Verletzungen von 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegen diese Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Oberhausen, 15.02.2023 
 
 
Daniel Schranz 
Oberbürgermeister 
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Schwarz-Weiß ist Farbe genug
Fotografien 1967 bis 2019
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